
Gemeinde Sande Sande 10.02.2016 
Fachbereich II  

 
 

Beschlussvorlage Nr. 016/2016 

 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft 
und Liegenschaften 

18.02.2016 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 25.02.2016 nicht öffentlich 

Gemeinderat 07.03.2016 öffentlich 

 
 
Betreff:   
Neufassung der Vergnügungssteuersatzung 
 
Sachverhalt: 
Das Haushaltssicherungskonzept 2016 wurde am 10.12.2015 vom Rat beschlossen. 
Gem. Punkt 8 der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Haushaltssicherung ist die 
Vergnügungssteuersatzung der Gemeinde Sande von dem pauschalen 
Steuermaßstab pro Spielgerät auf den Maßstab der Einspielergebnisse umzustellen. 
Damit wird der bisherige Wahrscheinlichkeitsmaßstab auf einen Wirklichkeits-
maßstab (Umsatz pro Spielgerät) geändert, der sich inzwischen in mehreren 
gerichtlichen Auseinandersetzungen in Deutschland auch als gerichtsfest erwiesen 
hat. Der Niedersächsische Städte und Gemeindebund hat den Kommunen 
inzwischen eine Umstellung empfohlen. 
 
Die Umstellung wurde in den benachbarten Kommunen bereits vollzogen und hat in 
aller Regel sogar zu einem Anstieg des Steueraufkommens geführt. Die 
Einspielergebnisse werden von den Betreibern über eine Datenerhebung abgefragt 
und stichprobenartig kontrolliert. Unregelmäßigkeiten haben sich in den 
Nachbarkommunen bei den Überprüfungen bisher nicht ergeben. 
 
Der Steuersatz soll 15 v.H. des Einspielergebnisses betragen. Es wurden 
Mehrerträge von 4.500 EUR bis 7.000 EUR geschätzt, die in das 
Haushaltssicherungskonzept übernommen wurden. Genauere Angaben über die 
Ertragsentwicklung nach der Satzungsumstellung lassen sich jedoch erst nach 
Auswertung der ersten Datenerhebung machen. Das bisherige Aufkommen aus der 
Vergnügungssteuer beträgt rd. 34.000 EUR.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Rat beschließt den Erlass der Vergnügungssteuersatzung in der Fassung vom 
09.02.2016. 
 
 
 
.  



  
Finanzierung:     entfällt 
 
Finanzielle Auswirkungen:     Mehrerträge ca. 4.500 € Ja / Nein 
Gesamtkosten der Maßnahmen (ohne Folgekosten): _____________ € 
Direkte jährliche Folgekosten:  _____________ € 
 
Finanzierung: 
Eigenanteil:  _____________ € 
objektbezogene Einnahmen: _____________ € 
Sonstige einmalige oder jährliche  
laufende Haushaltsauswirkungen: _____________ € 
 
Erfolgte Veranschlagung: Ja, mit 4.500 €/  Nein 
im Ergebnishaushalt 
im Finanzhaushalt, Produkt- bzw. Investitionsobjekt:   
  
Anlagen: Entwurf der Neufassung der Vergnügungssteuersatzung 
 
 
 
 
 
 

Focke   Eiklenborg 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
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